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Zweites Kapitel: Die friihe Zeit

I. Von der Antike bis ins friithe Mittelalter
1. Bemerkungen zur Romerzeit und Spitantike?!

Die nach Bibracte (58 vor Chr.) zwangsriickgesiedelten Helvetier wur-
den vorerst als Verbiindete («foederati») Roms behandelt. Ihr Land
zihlte anscheinend nicht zum eroberten und «befriedeten» Gallien und
mullte keine militirische Besatzung aufnehmen. Die kurze Zeit nach dem
mil3glickten Gallieraufstand von 52 vor Chr. erfolgende Sperrung der
aus dem Raum Helvetien nach Gallien fiihrenden einzigen Korridore
durch die Ansiedlung réomischer Militdrkolonisten — 50/45 vor Chr.:
Colonia Julia Equestris mit Zentrum Noviodunum (Nyon); 44 vor Chr.:
Colonia Raurica im Gebiet der Rauracher mit Augusta Raurica (Augst)
als Mittelpunkt — hatten vorerst noch keine Romanisierung der Civitas
Helvetiorum (Stammesgemeinde der Helvetier) zur Folge. Ihr zum
Alpenraum gerechnetes Gebiet war damals fiir Rom, dessen politische
Staatsform sich inzwischen von der Republik iiber die Diktatur Caesars
zur seltsamen monarchisch-republikanischen Verfassung des «Prinzi-
pats» weiterentwickelt hatte, noch uninteressant. 25 vor Chr. wurde
allerdings mit der militirischen Offnung des GroBen St.Bernhard (kiir-
zeste Verbindung von Norditalien nach Gallien) die Ausgangsbasis fur
eine engere Einbeziehung Helvetiens in das Rémische Imperium gelegt.

AnliBllich der Eroberung des zentralen und nérdlichen Alpenraums
(um 15 vor Chr.) diirfte Helvetien gegen Ritien abgegrenzt und der
Provinz Gallia Belgica zugeteilt worden sein. Eigentliches rémisches
Leben im mittleren und éstlichen Teil Helvetiens begann erst nach den
miBlungenen Feldziigen gegen die Germanen, mit der vorldufigen Be-
schrinkung auf die Verteidigung der Rhein—-Donau-Linie, aufzubliihen.

1 Vgl. E. MEYER, Die Schweiz im Altertum, Sammlung Dalp 20 (1940). — D. vaAN
BERCHEM, Aspects de la domination romaine en Suisse, in SZG 5, 145. — K. CHRisT,
Die Militargeschichte der Schweiz in rémischer Zeit, in SZG 5 (1955) 452. — Reper-
torium der Ur- und Friihgeschichte der Schweiz, Heft 4: Die Romer in der Schweiz
(1958). — E. MEYER, Neuere Forschungsergebnisse zur Geschichte der Schweiz in
romischer Zeit, in Jahrbuch SGU 54 (1968/69) 73. — E. MEYER, Romische Zeit, in
Handbuch der Schweizer Geschichte I (1972) 93ff. — Dieser Unterabschnitt ist in
verdnderter Form iibernommen aus: J. J. StecrisT, Rupperswil, I 17-21 und 26-30.
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Eine der I'olgen dieser Beschrinkung war die Griindung des Legions-
lagers Vindonissa (16/17 nach Chr.), siidlichster Garnisonsort des Rhein-
Verteidigungsabschnitts « Germania Superior» (Hauptquartier: Mainz).
Der weitgespannte Sicherungsabschnitt erforderte einen zusitzlichen
helvetisch-raurachischen Miliz-Grenzschutz.

Erster in Vindonissa stationierter Truppenverband war die Legio XIII
Gemina (13.Zwillingslegion), die nicht viel von sich reden machte.
45/46 wurde sie abgelost von der Legio XXI Rapax (21. Legion, ge-
nannt die « Ungestiime» oder « Reillende»). Die anscheinend nicht nur
im Kampf, sondern auch bei der Lagerarbeit aggressive « Rapax» baute
in kiirzester Zeit das Holz- und Erdwallager der XIII. Legion in Stein
mit Ziegelbedachung um. Sie errichtete als Lieferanten von Baukeramik
verschiedene Ziegeleien, von denen die wichtigste zwischen Rupperswil
und Hunzenschwil zu liegen kam. Die « Rapax» war zweifellos auch die
Erbauerin des Hauptstrallennetzes im §stlichen Helvetien.

Wihrend der Garnisonszeit der XXI. Legion entwickelte sich erst
eigentlich die provinzialromische Baukultur des ostlichen Mittellandes.
Neben den Vici (Dorfer, Ilecken) «Lenzburg-Lindfeld» (réomischer
Name nicht bekannt) und Aquae Helvetica (Baden AG) entstanden
damals die meisten frithen Villae Rusticae (Landgiiter, landwirtschaft-
liche Dominen), die dem Gebiet das Geprige einer Doménenlandschaft
gegeben haben miissen. Zahlreiche archiologische Funde beweisen uns,
daf} die Vindonissenser Legionsziegeleien nicht nur das Lager belieferten,
sondern auch in einem weiten Umkreis 6stlich der Napfbarriere fiir die
Bedachung der Villae Rusticae produzierten. Vorsichtig formuliert,
diirften diese Fundstellen anzeigen, dal} die Landgiiter des nordost-
lichen Mittellandes zu Vindonissa in einem besiimmten Abhdngigkeits-
verhiltnis gestanden haben miissen (Lieferung von Getreide gegen
Ziegel ?).

Die Kdmpfe und Aufstinde des « Vierkaiserjahres» 69 nach Chr. er-
schiitterten mit dem ganzen Imperium auch Helvetien. Nach dem Tode
Neros stritten sich vier Anwirter um den Lorbeer des Imperators:
Galba, Otho, Vitellius und Vespasian; der Flavier Vespasian sollte
schlieBlich aus diesem Ringen als Sieger hervorgehen. In diesen Wirren
setzten die schon weitgehend romanisierten Angehérigen der Civitas
Helvetiorum mit ihrer Parteinahme fir Galba auf die falsche Karte.
Die drei Legionen am Oberrhein, damit auch die in Vindonissa statio-
nierte « Rapax», meuterten als erste gegen Galba und erhoben Vitellius,
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Kommandant des Heeres am Niederrhein, zu ihrem Pritendenten. Die
Marschabteilungen der beiden in Mainz stationierten Legionen vereinig-
ten sich mit der XXI. Legion, terrorisierten das bei der Partei Galbas —
der iibrigens damals bereits von Otho beseitigt worden war — verharrende
Helvetierland, schlugen die helvetische Miliz aufs Haupt, bedrohten den
helvetischen Hauptort Aventicum und gelangten im Mirz 69 iiber den
Groflen St.Bernhard in die Poebene, wo sie sich mit den iiber die West-
alpen marschierenden Abteilungen des «niedergermanischen» Heeres
vereinigten und die Truppen des Imperators Otho besiegten. Lachender
Vierter wurde jedoch schlieBlich der aus den Ostprovinzen heranzie-
hende Vespasian.

Die Ereignisse von 68/69 bewirkten in Helvetien grundlegende Ver-
dnderungen. Anno 70 wurde im Standlager Vindonissa die fiir die Be-
volkerung nicht mehr traghare XXI. Legion durch die Legio XI Claudia
Pia Fidelis (11. Legion, genannt die claudische, loyale, getreue) ersetzt.
Schon 73 /74 stiel3 das Heer des Militidrbezirks « Obergermanien» in den
Raum der oberen Donau und des Neckars vor. Im Zusammenhang mit
der Offensive stand zweifellos die Errichtung der Colonia Pia Flavia
Constans Emerita Helvetiorum Foederata mit dem Zentrum in Avenches.
Diese Colonia ersetzte die alte Civitas Helvetiorum. In Zukunft bildeten
die Kolonisten (coloni) die politisch fithrende Schicht; die Alteinge-
sessenen (incolae) muflten sich zweifellos mit dem zweiten Platz begnii-
gen. Inwieweit das Gebiet um Vindonissa von dieser Koloniegriindung
berithrt wurde, entzieht sich unserer Kenntnis; immerhin fillt es auf,
dafl man bisher in der Westschweiz keine Ziegel mit Stempeln der
XI. Legion fand (Napfbarriere!). Sicher ist jedoch, dafl die Romani-
sierung damals im ganzen nachmals schweizerischen Mittelland einen
starken Auftrieb erhielt, ist doch u.a. Ende des 1./Anfang des 2. Jahr-
hunderts beim Vicus « Lenzburg-Lindfeld» ein szenisches Theater (wohl
fiir Kulturzwecke) errichtet worden. Das neueroberte rechtsrheinische
Gebiet wurde um 90 mit dem bisherigen linksrheinischen Militéirterri-
torium zur neuen Provinz «Germania Superior» (Verwaltungszentrum
in Mainz), der auch Raurachien und Helvetien angehorten, zusammen-
geschlossen.

Die Vorverlegung der Germanengrenze in den Norden, der Bau des
obergermanisch-ritischen Limes zwischen 83 und 100 und der Abzug
der XI. Legion von Vindonissa um 101 lieflen in Helvetien eine « militér-
verdiinnte» Zone entstehen, deren zivile Bliite erst vor der Mitte des
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3. Jahrhunderts welken und in den Alemannenstiirmen der Zeit nach
260 ihr Ende finden sollte.

Wihrend des halben Jahrhunderts der dreiundzwanzig rémischen
«Soldatenkaiser» (235-184), jeweils Exponenten verschiedenster land-
schaftlicher Heeresverbinde, ging der Prinzipat, die merkwirdige
Staatsverfassung des Romischen Imperiums, seinem Ende entgegen. Das
fast an allen Grenzen von « Barbaren» bedrohte, somit militirisch uber-
forderte, politisch unstabile Reich krankte an einer wirtschaftlichen
Dauerkrise, gekennzeichnet durch Bevélkerungsschwund, Schrumpfung
der stidtischen Agglomerationen, fortschreitende Miinzverschlechterung,
Riuberwesen und damit Vermehrung der Militirpolizei im Landesin-
nern. Die Tatsache, dal} die «Soldatenkaiser» mit wenigen Ausnahmen
(u.a. Probus) alle 1 bis 2 Jahre, gelegentlich auch monatlich wechselten,
dafl wihrend dieser Zeit in Gallien (das Gebiet des heutigen Frankreich)
und Syrien (Vorderer Orient) kurzlebige Sonderimperien entstehen
konnten, mag das Bild des Niedergangs vervollstindigen.

Archiologisch wichtig sind zur groben Erfassung dieser Niedergangs-
zeit die Miinzfunde. Nehmen wir als Beispiel Vicus und Theater « Lenz-
burg-Lindfeld»: Gemidfl Ausweis dieser Verlustmiinzen wurde das
Theater schon ab etwa 200 nicht mehr beniitzt — zweifellos das Zeichen
einer kulturellen Verarmung. Fiir den Vicus ist der deutliche Abbruch
der Entwicklung in die Epoche kurz nach der Regierungszeit des Severus
Alexander (222-235) zu setzen. Die Fundsituation im iibrigen 6stlichen
Mittelland ist durchaus dhnlich. Wenn wir nicht weitgehende Natural-
wirtschaft ohne Miinzverkehr voraussetzen wollen — an sich schon das
Zeichen fir das Absinken in einen primitiveren Kulturzustand —, miis-
sen wir fir die Zeit nach 235 in grollen Teilen des ostlichen Mittel-
landes einen wirtschaftlich-demographischen Schrumpfungsprozel3 an-
nehmen.

260 uberrannten gro3e Raubscharen der Alemannen den schon vorher
«durchlissig» gewordenen Limes, stielen weit nach Siiden vor, verheer-
ten u.a. das ganze Mittelland und zogen sich nach ihrem iiberaus griind-
lichen Zerstorungswerk wieder nach Norden zuriick. Damals wurden die
Siedlungszentren der Kolonien Augusta Raurica und Aventicum stark
in Mitleidenschaft gezogen, gingen die Vici Aquae Helvetica und « Lenz-
burg-Lindfeld» samt den meisten Landgiitern in Flammen auf. Miinz-
depots bis nach Genf bezeugen den Weg, den diese gewalttitigen und
beutegierigen Scharen um 260 und periodisch noch wihrend etwa
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zwanzig bis dreiflig weiteren Jahren nahmen. Direkte Folge dieser wiisten
Zeiten, denen auch die Villen unseres Untersuchungsgebiets zum Opfer
fielen, waren die Riicknahme der Alemannengrenze an den Rhein und
die Verdinderung und Barbarisierung der Siedlungsstruktur im éstlichen
Mittelland.

Erst unter dem Alemannenbesieger Probus (276-282) begann sich
eine Stabilisierung abzuzeichnen, die unter Diokletian (285-305) end-
giiltigere Form annehmen sollte. Wihrend der Zeit Diokletians, der die
abgewertete Staatsform des Prinzipats durch die Alleinherrschaft (Do-
minat) des Kaisers oder eines Kaiserkollegiums ersetzte, wurde eine
vollig neue Verwaltungs- und Verteidigungskonzeption in die Tat um-
gesetzt. Das Reich wurde in 12 (spiiter 15) Dibzesen und diese in gesamt-
haft 101 (spéter 117) Provinzen eingeteilt. Damals wurden die Gebiete
der Helvetier und Rauracher (Mittelland und Nordostjura) und der
Sequaner (Westjura, Franche Comté und Sundgau) zur Provinz Sequania,
spiter Maxima Sequanorum, mit dem Verwaltungszentrum Vesontio
(Besangon), zusammengefal3t und der Diszese Gallien (Hauptstadt:
Trier) zugeteilt.

Mit Hilfe von alten und neuen Kastellen (Castra) — in unserem Raum
die Castra Rauracense (Kaiseraugst), Vindonissense (Windisch) und
Tenedo (Zurzach) — wurde eine lockere Verteidigungszone hinter dem
Rhein geschaffen. Vindonissa verlor dabei seine ehemalige militirische
Stellung an das Castrum Rauracense, Garnison der Legio I Martia. Unter
Konstantin dem Groflen, seit 324 Alleinherrscher, wurde das Heer in die
mobile, weitgehend berittene Feldarmee (Comitatenses) und den statio-
niren, in den Kastellbezirken als Bauernmiliz fest angesiedelten Grenz-
schutz (Limitanei) aufgespalten. Um die Mitte des 4. Jahrhunderts be-
gannen sich die Alemannen wieder zu regen. Zum verstirkten Schutz des
Mittellandes, durch das seit dem Fall des Limes nérdlich der Alpen die
einzigen Querverbindungen zwischen Gallien und den éstlichen Provinzen
filhrten, versah Valentinian I. (346-375) die ganze Rheinfront zwischen
Basel und der ritischen Grenze mit einer durchlaufenden Kette von
Wacht- und Beobachtungstiirmen (« Warten»). Er erweiterte die Rhein-
kastelle durch rechtsrheinische Briickenkopfe und schiitzte die wichtigen
lings der Aare verlaufenden West-Ost-Landverbindungen und die
parallele Aare-Wasserstra3e zwischen Vindonissa und dem Bielersee mit
glockenformigen FluBkastellen: Altenburg bei Brugg, Olten, Solothurn
und Altreu.
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In der Spiétantike bildete nicht mehr die Napfbarriere, sondern ganz
offensichtlich die Aare zwischen dem Thunersee und Solothurn eine Grenze
zwischen dem von Romanen dichter besiedelten, «regenerierten» Westen
und dem schwachbesiedelten, stark befestigten «Militérterritorium» im
Osten. Dal} allerdings auch im Ostteil Spuren zivilen Lebens vorhanden
gewesen sein miissen, zeigen uns u.a. die von den spiter infiltrierenden
Alemannen umgelauteten gallorémischen Gebiets- und Ortsnamen. Diese
«biirgerlichen » Siedlungen diirften jedoch eher kiimmerlich vegetiert ha-
ben, wie die Grabungsbefunde und die sehr spérlichen Funde spétantiker
Miinzen bezeugen. Lebenszentren der Ostregion waren die Kastelle mit den
Limitanei und den zeitweilig dort stationierten Comitatenses. Wie die
Miinzfunde des 4. Jahrhunderts ausweisen, mul3 das Castrum Vindonis-
sense beispielsweise von 313 bis 375 besonders stark belegt gewesen sein 2.

Die Bewohner dieser Militdrregion sprachen vermutlich ein barbari-
sches Latein, diirften jedoch verschiedenen Vélkergruppen angehort
haben. Von Resten einer ausschlieSlich nur helvetorémischen Bevél-
kerung darf in unserem Gebiet — vor allem in den Kastellbezirken —
wohl kaum mehr gesprochen werden, wissen wir doch, dal3 die Armee
schon im 4. Jahrhundert weitgehend mit fremdstimmigen Germanen,
Illyriern, Sarmaten u.a. durchsetzt war.

Die in unseren Gebieten in wiederaufgebauten Villen und in neuer-
standenen Bauernsiedlungen lebende Zivilbevélkerung wurde, wie im
ganzen Romischen Imperium, wihrend der Spitantike einer schwer
lastenden Kopf- und Grundsteuer unterworfen. Dazu trat auch fiir
Heeresangehérige die gesetzliche erbliche Bindung an Stand, Amt, Beruf
und Wohnsitz. So entstand ein mit « Notstandsgesetzen » regierter, mili-
tarisierter Zwangsdienstleistungsstaat, der vor ailem dem Heer zu dienen
hatte und zweifellos nur ertriaglich war, weil moderne Kontrollmethoden
fehlten. Gegen diese extreme Zentralisierung und Reglementiererei
wirkte schon damals die Zusammenballung von Grundbesitz und Herr-
schaft in den Héinden michtiger, dem Senat angehidrender Herren; die
Idee der mehr oder weniger autonomen mittelalterlichen Grundherr-
schaft war damit bereits vorgeprigt.

Wie allgemein angenommen wird, brachten die Soldaten das Christen-
tum in die Grenzprovinzen. Dies gilt besonders fiir die Zeit nach dem

2 Vgl. Tu. PEKARY, Zur Geschichte von Vindonissa in spitréomischer Zeit, in Jahres-
bericht GPV 1960, 5ff.
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Toleranzedikt des Kaisers Konstantin (313), welches das Heranwachsen
des Christentums zur alleinigen Staatsreligion (391) vorbereitete. In
unserem Gebiet fand der christliche Glaube tatsichlich zuerst in den
Kastellen und Kastellbezirken Eingang, so in Kaiseraugst, Zurzach,
Windisch und Solothurn. Hier sind denn auch die ersten Kirchen und die
Bischofssitze neuer, an die alten Kolonien ankniipfender Gebietseinheiten
(Civitates) zu finden. Der Bischofssitz der Civitas Aventicensis (vorher
Colonia Helvetiorum) lag vorldufig im intakten und im 4. Jahrhundert
zeitweilig stark besetzten Castrum Vindonissense und nicht im mehr
oder weniger zerstorten Aventicum. Noch im 6. Jahrhundert (anfianglich
burgundische, spiiter frinkische Zeit) wird fiir 517, 541 und 549 aus-
driicklich und zweifellos auch fiir 535 ein dort residierender Bischof
erwihnt3,

2. Uber die Zeugen der Rimerzeit zwischen Lindenberg und Reuf3
Nach dem knappen geschichtlichen Uberblick iiber Entstehung, Bliite-

zeit und Zerfall der Rémerherrschaft im nachmals schweizerischen Mit-
telland diirfen wir es wagen, uns iiber die damaligen Verhiiltnisse im
Biinztal und besonders in der heutigen Gemarkung Wohlen einige Ge-
danken zu machen. Es muf} allerdings betont werden, daB fiir diese Zeit-
epoche praktisch keine modernen wissenschaftlichen Grabungsresultate
vorliegen, dafl wir uns somit weitgehend auf Grabungsberichte des
19. Jahrhunderts, auf modernere, kleine Sondierungen und Oberflichen-
untersuchungen, ferner auf zuféllige Streufunde stiitzen miissen. Miinz-
funde, die uns iber die zeitliche Entwicklung wesentliche Auskiinfte
geben koénnten, sind leider aulerordentlich spirlich.

Betrachten wir, im Norden beginnend und Wohlen vorliufig aus-
lassend, das Biinztal und die beidseitigen Héhen in gallorémischer Zeit.

In Higglingen wurden in der Flur Saalhau (siidostlich des Dorfes)
zweifelsfreie Oberflichenspuren einer romischen Siedlung festgestellt4. —
Stidwestlich von Higglingen, in Dintikon, wurden anldBllich von Bau-
arbeiten beim Schulhaus Ziegel- und Amphorenbruchstiicke geborgen.
Etwa 300 Meter siidwestlich dieser Stelle fand sich eine vielleicht zum
gleichen Siedlungskomplex gehérende siidnérdlich gerichtete Mauer mit
einem Stiitzpfeiler. Da einige Ziegelfragmente den Stempel der 45-70 in

3 Monumenta Germaniae Historica Leg. IIT Concilia, 29, 70, 96, 109.
4 Jahrbuch SGU 22 (1930) 81.
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Karte 1. Eisenzeit und Romerherrschaft im Raum von Wohlen




Vindonissa stationierten X XI. Legion tragen, fallt die « Griindung» des
Komplexes « Dintikon» in die Mitte des 1. Jahrhunderts®. — In der siid-
lich von Dintikon gelegenen Gemeinde Villmergen,in der Nihe der Ge-
meindegrenze, bei der Kiesgrube in der Oberzelg, traten Spuren eines
galloromischen Gebdudes zutage. Etwa 600 Meter westlich dieser Stelle
wurde ein Aureus (Goldstiick) des Vespasian (69-79) gehoben &, — Siidlich
von Villmergen, im ausgedehnten Gemeindebann von Sarmenstorf, in
peripherer Lage auf der Bettwiler Héhe im Murimooshau, findet sich
die einzige wissenschaftlich ausgegrabene, schon um die Mitte des
19. Jahrhunderts bekannte gallorémische Villa Rustica. Leider brachte
die Grabung verhiltnismiflig wenig Funde, vor allem keine Miinzen, da-
gegen Ziegel der XXI. und XI. Legion (45-101) und Terra Sigillata des
1. Jahrhunderts zutage. Es ist daher anzunehmen, daf3 diese Villa schon
im frithen 2. Jahrhundert infolge Brand verschwunden ist?. — Weiter siid-
lich im Gemeindebann von Bettwil, in der Flur Unterloren, darf auf-
grund zahlreicher Ziegelbruchstiicke an der Oberfliche eine weitere
galloromische Siedelstelle vermutet werden?.

Auf der ostlichen Talseite der Biinz findet sich 4stlich von Wohlen
eine kaum erforschte Gruppe gallorémischer Siedlungen: Im Bremgarter
Stadtbann westlich der Reul3, vermutlich beim Hof Huwyler (Ebni),
fand man in fritheren Zeiten hiaufig Mauern, Miinzen und Keramik?. —
Gestiitzt auf frithere Funde von Mauer- und Ziegeltrimmern darf im
Dorfzentrum von Géslikon eine romische Siedelstelle vermutet werden 1°.
— Im Niederwiler Gemeindebann stie3 man siidostlich des Dorfes im
Turnacker neben Gemiuer auf das Stiick einer bleiernen Wasserleitung.
Die Kirche Niederwil steht anscheinend inmitten rémischer Ruinen. Im
Zusammenhang mit dieser Siedlung stand zweifellos der Bronzebecher
mit iiber 300 Miinzen, der 1849 unterhalb des Isenbiihls (nordwestlich
des Dorfes) gefunden, iiber den leider jedoch nicht publiziert wurde. Fer-
ner lassen Bodenbeobachtungen im gleichen Gemeindebann in der

5 Jahrbuch SGU 18 (1926) 95, 25 (1933) 106, 47 (1958) 187.

6 Jahrbuch SGU 18 (1926) 105, 34 (1943) 79.

7 Anzeiger SGA I (1859) 6f. — R. BoscH, Die romische Villa im Murimooshau, in
Anzeiger SA 22 (1930) 15ff. (Neudruck in Heimatkunde aus dem Seetal 22 (1958)
191F.).

8 Jahrbuch SGU 22 (1930) 75, 26 (1934) 87, 33 (1942) 87, 34 (1943) 71.

9 Argovia 27 (1898) 32.

10 Argovia 27 (1898) 44.

51



Menschriiti (hart an der Grenze gegen Wohlen, neben den Hallstattgra-
bern im Hohbiihl) auf eine weitere romische Siedlung schlie3en!!.
Wohlen vorldufig aufler acht lassend, stoflen wir auf unserem Gang
nach Siiden auf die bedeutendste rémische Anlage im Biinztal, auf die
Villa beim Weiler Biielisacker (urspriinglich Nordteil des Twings Boswil,
spater der Gemeinde Waltenschwil zugeteilt), durch Zufall 1811/12,
1851/52 und 1862 an- und zum kleineren Teil ausgegraben. Die wenigen
in der Flur Griienweid freigelegten Ridume wiesen schéne Mosaiken und
Fresken auf. Beim Ganzen handelte es sich um einen Teil der Wohn-
gebiude eines bedeutenden landwirtschaftlichen Gutsbetriebes. Ziegel
der XXI. und XI. Legion (45 bis 101) und Miinzen von Augustus bis
Gordianus (um Chr. Geburt bis 244 nach Chr.) machen glaubhaft, daf
diese Siedlung vom 1. bis 3. Jahrhundert blithte, im grof3en Alemannen-
sturm zerstort wurde, moglicherweise jedoch spiter bis ins 4. Jahrhun-
dert hinein, nach einem Wiederaufbau, bewohnt wurde!?. Méglicher-
weise standen die noch zu besprechenden réomischen Ruinen in der
Briinishalden/Wohlen mit dieser Villa in irgendeinem Zusammenhang. —
Siidlich von Biielisacker, in Boswil, befand sich im Bereich der Sankt- Mar-
tins-Kapelle eine teilweise ausgegrabene romische Siedlung; Ziegel mit
dem Stempel der XI. Legion weisen auf die zweite Hilfte des 1. Jahr-
hunderts hin. Weitere mogliche Siedelstellen der galloromischen Zeit im
Gemeindebann Boswil (u.a. in den Abendickern) sind leider nur beob-
achtet, nicht untersucht. — Der im Mittelalter vom Twing Boswil fast
umschlossene Twing Biinzen, in dessen Gebiet bisher archiologische
Funde der Rémerzeit fehlen, trug noch im Spiatmittelalter den unabge-
schliffenen Namen Bunzina/Biintznach, der durchaus auf ein von Ale-
mannen umgelautetes urspriingliches « Puntiniacum » (das dem Pontinius
Gehorende) zuriickgehen kénnte!3, — Bedeutendes galloromisches Sied-
lungszentrum mufl das Gebiet der heutigen Gemeinde Muri gewesen
sein — daher die auf Ruinen hindeutende alemannische Bezeichnung
« Murahi» (Gemiuer) fiir das ganze Gebiet. Mit Biumen und Gestriuch

11 Anzeiger SGA 13 (1867) 17. Mitteilungen AGZ 7 (1853) 137. Jahrbuch SGU 28
(1926) 107, 47 (1958) 129. Unsere Heimat 36 (1962) 3ff.

12 F.X. BRoNNER, Der Canton Aargau I (1844) 29. Anzeiger SGA 2 (1862) 83ff.
Argovia 3 (1862 und 1863) XXI. Siehe auch F. KreTrz, Waltenschwil im Wandel
der Zeiten (1971) 2111,

13 UB Ziirich 3 Nr. 1082 (1259: Bunzina). QzSG 14, 141 (1306: Biintznach). QW II/3,
332 (1310/15: Biintznach).
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iiberwachsene Uberreste dieses Gemiuers gaben noch im Hochmittel-
alter Veranlassung zum Flurnamen « Miiirlon |/ Miirlen» (Mauerhélzchen).
In dieser Flur Miirlen stand noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts
neben Ziegelschutt aufstrebendes Mauerwerk. Hier wurde die seither
verschollene Statuette der Epona gehoben. Die wenigen gefundenen
Miinzen dieses Raums reichen von Vespasian bis Caracalla (69-217) und
bezeugen auch noch die Zeit Julians des Abtriinnigen (361-363). Die
abgegangene oder umbenannte mittelalterliche Kleinsiedlung Alznach/
Alzna bei Tiirmelen /Muri (vermutlich im Bereich der heutigen Héuser-
gruppe Herrenweg ), diirfte auf ein in alemannischer Zunge umgelautetes
«Altiniacum» (das dem Altinius Gehdorige) zuriickgehen. Dies ist um so
wahrscheinlicher, als noch im 16. Jahrhundert etwa 500 Meter westlich
dieser Stelle der Flurname «die Mur» vorkommt. 1852 wurde zudem im
Sentenhof nordwestlich von Muri ein Miinztopf mit etwa 100 Kupfer-
miinzen in und bei einem irdenen Topf entdeckt, von dem leider nur
14 Stiick untersucht werden konnten: diese Miinzen reichen vonTrajan
(98-117) bis Julia Mammaea (222/225-235)14,

Nordostlich von Muri in Althdusern/Aristau, am 6stlichen Hang des
Reithaus zwischen Zelgli und Morgendckern, weisen Gemiuerreste,
Ziegel- und Amphorenbruchstiicke und eine offenbar nicht bestimmte
Miinze eindeutig auf eine romische Siedlung hin. Eine der Mauern diente
anscheinend im Mittelalter als March zwischen Althéusern/Aristau und
Werd /Rottenschwil 15,

Stidlich von Muri, in Isenbergschwil|Geltwil, wurden gegen Ende des
18. Jahrhunderts bei Aushubarbeiten Mauerreste, Fresken, Glas, Ton-
waren, eine Marsstatuette und einige Miinzen des 2. und 3. Jahrhunderts,
von denen leider nur ein silberner Caracalla (211-217) niiher bestimmt
ist, gefunden. Vage Namenanklinge (Isenbergschwil) veranlaf3iten den
ersten Gesamtbearbeiter der Rémerfunde in der Schweiz, Franz Lubpwic
voN HALLER vON KONIGSFELDEN, in seinem Werk Helvetien unter den
Rémern, hier einen Isistempel zu vermuten («Montis Isidis Villa»!). Es
handelt sich um eine noch wihrend langer Zeit mitgeschleppte Fehl-

14 F.X. BRONNER, Der Canton Aargau I, 38. Argovia 2 (1861) 6, 7 (1871) VI. Anzeiger
SGA 2 (1862) 88. Jahrbuch SGU 16 (1924) 69, 24 (1932) 80. — Zu Miirlen: QzSG
3 III (1883) 16 (um 1160: Miirlon). StAAG 5013 (1571: Miirlen). Zu Alznach:
QW I1/3, 333 (1310/15: Altznach). StAAG Welti Urk. 38 (1353: Altznach). StAAG
5002 (um 1380: Altznach/Altzna).

15 Jahrbuch SGU 22 (1930) 73, 25 (1933) 140.
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interpretation, lautet doch der Ortsname Isenbergschwil in der iiber-
mittelten, bereits abgeschliffenen, iltesten erhaltenen Form gut ale-
mannisch « Isenbrechtswile» (= Weiler des Isenbrecht), hat somit nichts
mit «Isis» oder «mons» (Berg) zu tunlé,

Damit sei der zugegebenermallen liickenhafte und oberflichliche
Rundgang durch das gallorémische Biinztal beendet und unser Interesse
wieder auf Wohlen zentriert. Der Gemeindebann von Wohlen weist einige
Spuren wenig untersuchter réomischer Siedelstdtten auf. Bedeutendste
dieser Stitten war zweifellos die vermutete Villa éstlich des heutigen
Restaurants Frohsinn (im Oberdorf, 6stlich des Haldenschulhauses), wo
schon in den 1860er Jahren iiber 300 Fuder Mauersteine weggefiihrt,
1904 neben Mauerresten und Mértel zwei romische Miinzen — u.a. eine
Faustina Pia (} 141) — gefunden wurden. Wohl dem gleichen Fund-
komplex ist eine um 1911 gehobene Kupfermiinze der Julia Mammaea
(t 235) zuzuschreiben. Eine Versuchsgrabung im erwihnten Raum
brachte 1926 eine Fundamentmauer, Hohlziegel, Wandplittchen und
Kohlenreste eines Balkens zutage. 1933 stiel man 30 Meter 6stlich dieser
Stelle anlaB8lich von Aushubarbeiten fiir einen Neubau erneut auf Mauer-
reste, Bruchstiicke von Hohl- und Leistenziegeln und Kohlenspuren
eines offensichtlichen Okonomiegebiiudes der vermuteten Villa. Der ganze
Komplex bildete zweifellos eine bedeutende Anlage der Rémerzeit. Die
spirlichen Miinzfunde weisen auf das 2. und 3. Jahrhundert hin'?.

Eine weitere galloromische Siedelstelle findet sich in der Briinishalde,
in der Siidwestecke des Wohler Gemeindebanns. Schon 1817 war bekannt,
daB an dieser Stelle « viele Triimmer alten Mauerwerks» unter der Erde
liegen. Es sollen dort auch zu verschiedenen Malen Legionsziegel, Ge-
fiade, Mosaikstiicke und Miinzen gefunden worden sein. Leider sind die
Angaben sehr unbestimmt, Grabungen sind an dieser Stelle offenbar
noch nie unternommen worden. Immerhin gibt ein spezieller Flurname
dieses Feldes iiberraschende zusitzliche Auskunft. Seit dem Anfang des
15. Jahrhunderts erkennbar ist fiir das von Ruinen tuibersiite Gebiet der
Flurname «ze Steinhiislen under den studen» iiberliefert. Im 16. Jahr-
hundert wurde die Bezeichnung «Steinhiiler Studen» durch das ebenso

16 F.L. von HALLER, Helvetien unter den Romern IT (1812) 428. F.X. BRONNER,
Der Canton Aargaul, 38.QzSG 3 I11 (1883) 60 und 64/65 (zu 1160: Isenbrechtswile),
14, 143 (1306: Isenbrechtzwile); 15/1, 215 (um 1300: Isenbrechtswile).

17 Jahrbuch SGU 4 (1912) 177, 18 (1926) 107, 25 (1933) 120f. Unsere Heimat 8 (1934)
12 (Abbildung).
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typische « Heidenstuden» ersetzt. Noch 1625 wird allerdings eine Par-
zelle «by den Steinhiiseren» genannt. 1701 stoflen wir auf den Namen
«an den Heydenstuden, zuvor bi den Steinhiisern genannt». Die gallo-
romische Siedelstelle in der Briinishalde scheint somit noch bis ins
Spitmittelalter hinein stehendes Mauerwerk aufgewiesen zu haben, das
im Verlauf des Zerfalls von Buschwerk (Stauden) iiberwachsen wurde.
Rodung und Kultivierung dieses Steinhaufen-Gebietes erfolgten erst in
spiterer Zeit. In den Zusammenhang mit dem Briinishalden-Fundplatz
ist zweifellos die an der StraBle gegen Biittikon gefundene Miinze des
Postumus (259-268, Herrscher des Teilreiches « Gallien») zu stellen18. —
Die Flur «Steinhiisern/Heidenstuden» kénnte durchaus in einem enge-
ren Verhiltnis zur Villa bei Biielisacker gestanden sein.

So ergibt sich denn bei genauerer Uberlegung die Hypothese, daB das
Gebiet des «eigentlichen» Wohlen éstlich der Biinz zum Wirtschafts-
raum der vermuteten Villa beim « Frohsinn», da3 anderseits das Wohler
Gebiet westlich der Biinz, das Wil, zum Wirtschaftsraum der Villa
«Biielisacker» gehért haben konnte.

Das romische Geméuer im Hdslerhau stand méglicherweise im Zusam-
menhang mit der vermuteten Villa in der Menschriiti/Niederwil 1%, — Die
Funde im Schweickhau (angeblich romische Scherben des 1. Jahrhunderts
und ungemdortelte Mauern) sind zu unbestimmt, um hier eingehender
beriicksichtigt zu werden.

In Betracht zu ziehen ist jedoch noch der Name des eigentlichen Dorfes
ostlich der Biinz. Die auf Kanzleigebriauche des 18. Jahrhunderts zu-
riickgehende moderne Schreibweise, die vor dem h ein langes o voraus-
setzt, entspricht nicht dem tatsichlichen Lautbestand. Auch heute noch
wird das o in unserem Ortsnamen kurz und dumpf ausgesprochen. Tat-
sdchlich herrschte bis ins 18. Jahrhundert hinein die geschriebene Form
«Wollen», die ein kurz gesprochenes o voraussetzt. Es scheint daher
durchaus vertretbar, ein frithmittelalterliches «Wallen/Walchen»
(= «Welsche»: Romanen im Gegensatz zu den Alemannen) anzunehmen.
Der Ortsname hitte dann in der Friihzeit etwa «ze den Wallen/Walchen»
gelautet, geprigt von den umliegenden «rein» alemannischen Siedlern.

18 Schweizer Geschichtforscher IT (1817) 305. Jahrbuch SGU 15 (1923) 109. E. SUTER,
Die Flurnamen der Gemeinde Wohlen (1934). Quellen zum Flurnamen: StAAG 5002
(Nachtrag, um 1400), 5004 (Anfang 15. Jh.), 5008 (1569), 5013 (1571), 5035 (1625).

19 Jahrbuch SGU 19 (1927) 107, 20 (1928) 89. Unsere Heimat 3 (1929) 15. Argovia 6
(1871) XI.
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Trotz vielfach fehlender archiologischer Untersuchungen diirfen wir
feststellen, daf3 der iiberblickte Raum zwischen Rietenberg-Lindenberg
und der ReuB} in galloromischer Zeit verhiltnismiflig dicht besiedelt
gewesen sein muf}. Versuchen wir ein Gesamtbild dieser mit Villae
Rusticae (= Landgiitern) iibersiaten « Doménenlandschaft» zu geben.

Wie erwihnt handelte es sich um einen Teil des zivilen Hinterlandes
des Legionslagers Vindonissa, das bis 101 auf eine unbekannte Art an
das Lager gebunden war. Die spirlichen archiologischen Funde zeigen
uns in unscharfen Umrissen, daf} diese zweifellos schon unter einer wirt-
schaftlichen Stagnation leidenden Siedlungen nach der Mitte des 3. Jahr-
hunderts in den alemannischen Raub- und Pliinderziigen in Schutt und
Asche gelegt worden sind. Von dieser wiisten Zeit zeugen die Hortfunde
in Niederwil und im Sentenhof. Ein zaghafter Wiederaufbau ist im Biielis-
acker und im Bereich von Muri zu erwarten.

Die frithen, in keine Ansiedlung ausmiindenden Alemanneneinbriiche
fithrten nicht zur Ausrottung der Bevélkerung, sie zerstorten dagegen
weitgehend die materielle gallorémische Kultur. In der ehemaligen Vil-
lenlandschaft iiberlebten ein barbarisches Latein sprechende, zum Teil
wieder die alten heidnischen Gottheiten verehrende Bevilkerungsgrup-
pen. Deren Uberleben manifestiert sich jedoch nur in sprachlichen Rest-
formen, die uns die hoch- und spétmittelalterliche Zeit iiberliefert.

Es sei wiederholt, dal} wir zwei solcher Reliktgebiete im Biinztal fest-
zustellen glauben. Die nérdliche dieser «romanischen» Bevélkerungs-
taschen war moglicherweise Wohlen (ohne Wil). Ein Gebietsname ist
zwar hier nicht iuiberliefert, vielmehr scheint die vermutete Romanen-
Siedlung von den umliegenden alemannischen Friithsiedlungen aus als
«Wohnraum der Wallen/Walchen» bezeichnet worden zu sein. — Eine
siidliche Romanen-«Tasche» konnte sich dort gehalten haben, wo wir auf
die zweifellos von den Alemannen umgelauteten Ortsbezeichnungen
Biinznach/Biinzen (Fundus Pontiniacus) und Alznach (Fundus Alti-
niacus) bei Tiirmelen stoen. Diese romanischen Reliktgebiete diirften
die frithe Zeit der alemannischen Besiedlung iiberlebt haben.
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II. Das Friihmittelalter

1. Im Frinkischen Reich (5. bis 9. Jahrhundert)?°

Nach der endgiiltigen Teilung des spiatromischen Reiches in eine west-
liche und in eine ostliche Halfte (395) ging das Westreich unter unfihigen
Kaisern dem raschen Zerfall entgegen. Zur Verteidigung des von den
Goten bedrohten Italien zog 401 der damalige Oberbefehlshaber des
Westreiches, der Vandale Stilicho, die Mobiltruppe von der Nordgrenze
ab; zuriick blieben die ansissigen Grenzschutztruppen in den Kastell-
bereichen.

Stilichos Nachfolger Aetius versuchte die nach Siiden dringenden
germanischen Stammesverbinde (Franken, Alemannen) mit Hilfe einer
tiefgestaffelten, z.T. fremdstimmigen Militirkolonisten anvertrauten
Verteidigungszone zwischen Atlantik und Jura aufzuhalten. Beim Be-
rithrungspunkt der drei Provinzen Maxima Sequanorum (Besangon),
Lugdunensis I (Lyon) und Viennensis (Vienne), in der Sabaudia (Sa-
voyen), siedelte Aetius 443 als Foderaten einen kiirzlich von ihm besieg-
ten ostgermanischen Heeresverband an, dessen arianisch-christliche
Angehorige sich Burgundionen (Burgunden) nannten und bei der Nie-
derlassung einen Teil des Landes und der Sklaven der romanischen
Grundherren beanspruchten. Diesen zu Beginn des 6. Jahrhunderts zum
romisch-katholischen Glauben iibergetretenen Burgundionen gelang es,
im Verlaufe des Zusammenbruchs des Westreiches ein kurzlebiges selb-
stindiges burgundo-romanisches Kénigreich zu bilden, das rasch einer
volligen Romanisierung entgegenging. Die Konige der Burgunden dehn-
ten vermutlich ihren «Herrschaftsanspruch» — burgundische «Sied-
lungen» diirften im Mittelland die Aare kaum iiberschritten haben —
u.a. im Rahmen der alten Maxima Sequanorum bis in noch vorhandene

20 Man vergleiche zu diesem Abschnitt: Repertorium der Ur- und Friihgeschichte der
Schweiz, Heft 5: Die Schweiz im Frithmittelalter (1959). — Volks- und Sprachgrenzen
in der Schweiz im Frihmittelalter (mit Beitrigen von M. BEck, R. M0OSBRUGGER-
LEU und ST. SONDEREGGER), in SZG 13 (1963) 433ff. — R. MoOSBRUGGER-LEU,
Die Schweiz zur Merowingerzeit (1971). — B. STETTLER, Studien zur Geschichte des
oberen Aareraums im Friith- und Hochmittelalter, Beitrige zur Thunergeschichte 2
(1964). — H.C. PEYER, Friithes und hohes Mittelalter, in Handbuch der Schweizer
Geschichte I (1972) 93ff. — Dieser und der folgende Unterabschnitt wurden in z.T.
veranderter Form iibernommen aus: J.J. SIEGRIsT, Rupperswil, I 30-39.
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militiarische Kommandobereiche an der Rheingrenze aus. Kein Wunder,
dafl der Romanen-Bischof zu Vindonissa 517 an einem von Bischof
Avitus von Vienne einberufenen Konzil teilnahm.

Die Geschicke unserer Gegend sollten jedoch nicht von den schwachen
Burgundo-Romanen, sondern in bezug auf die Besiedlung von den indi-
vidualistischen Alemannen am Oberrhein, «staatlich»-politisch von den
zielbewullten Franken am Niederrhein abhingen. Bevor allerdings
groflere Scharen landsuchender Alemannen iiber den Rhein drangen —
das streckenweise verédete und von immer noch besetzten Festungen
starrende Land war fiir die Rechtsrheiner vorerst kaum sehr verlockend —,
unterwarfen die Franken in rascher Folge die «staatlich» kaum organi-
sierten Alemannen (496/502) und das Burgundenreich (532). Die nach
500einsetzendelangsame Besiedlungunseres Raumesdurchdie Alemannen
mul} daher als «innerfrinkische Binnenwanderung» bezeichnet werden.

Das selbstindige Konigreich der Franken im Raum der Fliisse Maas
und Mosel stand seit 482 unter der Herrschaft des begabten und riick-
sichtslosen Merowingers Chlodwig (1 511), der um 498 mit seinen Krie-
gern zur romisch-katholischen Kirche iibertrat und so die Grundlage fiir
ein einheitliches, Germanen und Romanen verschmelzendes Staatswesen
schuf. Chlodwig und seine Séhne erkdmpften sich in rund einem halben
Jahrhundert (486-536) ein fast das ganze kontinentale Westeuropa
(ohne Spanien) erfassendes Reich. Dieses Frankenreich rémisch-katho-
lischen Glaubens iibernahm die spétrémischen Einrichtungen (Kirche,
Verwaltung, Fiskus) und beniitzte die spitantiken Civitates (Kleinpro-
vinzen mit Stadt als Mittelpunkt) als territoriale Grundstruktur.

Dieses stirkste Reich im Westen wurde vom koniglichen Geschlecht
der Merowinger beim Tode der Herrscher oder Teilherrscher jeweils wie
privates Erbgut geteilt, wobei die Gebiete nordlich und siidlich der
Loire eine gesonderte Behandlung erfuhren. Die Hauptstidte der ersten
vier Teilreiche waren Reims, Soissons, Paris und Orléans.

Fiir unsere Zwecke gilt es hier nur festzuhalten, dafl zum stlichen
Teilreich der Nachkommen Theuderichs I. (1 533), des éltesten Sohnes
Chlodwigs, neben dem Rhein-, Maas- und Moselgebiet und neben Ost-
Aquitanien auch der Nordteil des Kénigreiches Burgund mit der alten
Maxima Sequanorum gehért haben diirfte?!. Zwischen 555 und 561 ver-
einigte Chlotar I. (+ 561), zweitiltester Sohn Chlodwigs, sdmtliche

21 Der Bischof von Vindonissa-Aventicum nahm 535 am Konzil des Ostreiches teil.
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Reichsteile wieder in einer Hand. Nach seines Sohnes Chariberts I.
(T 567) Tod sollten erstmals die klassischen merowingischen Reichsteile
Neuster/Neustrien, Auster/Austrasien, Burgund (Altburgund und Gebiet
um Orléans) und Aquitanien Gestalt annehmen. Es scheint, da3 561 der
«staatlich» kaum organisierte mittellindische Raum siidlich des Rheins,
d.h. das weitgehend der alemannischen Besiedlung offenstehende Gebiet
der ehemaligen Civitas Aventicensis, vom Teilreich Burgund (Gunthram,
T 593) abgetrennt und Austrasien (Sigebert I., ¥ 575) zugeteilt wurde,
ohne daf} sich vorderhand eine bestimmte Grenze feststellen lieBe (ver-
mutlich Aareverlauf). Das siidwestliche Mittelland dagegen, das die
Tradition der Spitantike und des kurzlebigen Kénigreichs Burgund wei-
terfithrte, bildete in der Folge als Ducatus Ultra- oder Transjuranus
einen peripheren Verwaltungsbezirk des Teilreichs Burgund.

Unter Sigeberts I. Witwe Brunechild und beider Sohn Childebert II.
(T 596) waren die Reichsteile Auster und Burgund fiir kurze Zeit in
einer Hand vereinigt. Der von 575 bis 613 wiitende blutige und erbitterte
Kampf der unter der Fiihrung Brunechilds stehenden Nachkommen
Sigeberts I. von Auster und Burgund mit Chilperich I. und dessen Sohn
Chlotar II. von Neuster endete mit einem Sieg Chlotars und mit der Er-
starkung der ohnehin schon michtigen germanischen und romanischen
Groflen. Der Neustrier Chlotar II. iibernahm mit Zustimmung der Ari-
stokratie das Gesamtreich, lieB jedoch die Teilreiche unter eigenen
«Hausmeiern» (Gouverneuren, Vizekonigen) weiterbestehen; 629 folgte
ihm sein Sohn Dagobert. Nach dem Tode Dagoberts (T 639) zerfiel das
Reich in Grof}-Austrasien (mit zwei zugehérenden groflen Gebietsteilen
in Aquitanien) und in Neustrien-Burgund.

Die merowingischen Konige wurden in der Folge zum Spielball der
wechselnden Michtegruppen der groBlen Herren, die erbittert um die
Hausmeierimter kiimpften. Nur eine Aristokratengruppe, die iiber einen
(hdufig minderjidhrigen) Konig « verfiigte», bekam die Herrschaft in den
Griff. Mit Pippin dem Mittleren gelangte nach mehreren Riickschligen
ein austrasisches Geschlecht, das unter der Bezeichnung «Karolinger»
zu hochster Bedeutung aufsteigen sollte, in die Hausmeier-Stellung im
Gesamtreich. Pippin folgte in dieser Stellung sein unehelicher Sohn Karl
Martell (T 741), der den arabisch-maurischen Vorstofl nach Aquitanien
zuriickschlug.

Wihrend dieser turbulenten zwei Jahrhunderte fiillten sich die giinstig
gelegenen Gebiete des nordostlichen Mittellandes bis gegen die Voralpen
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und liangs der Aare nach Westen — unter « Einschmelzung» der romani-
schen Bevélkerungsreste — mit alemannischen Herren und Bauern, die
schlieBlich das Christentum annahmen. — Aus der losen Zusammen-
fassung eines Gewirrs von anonymen Kleinherrschaften und deren regio-
nalen Gruppierungen entstand wihrend dieser Zeit in den alemannischen
Gebieten nordlich und siidlich des Rheins und im ehedem ritischen
Bodenseeraum das quasi-selbstindige, nur nominell Austrasien oder dem
Gesamtreich unterworfene Herzogtum Alemannien. Erst Karl Martell
und seine Sohne zerschlugen in mehreren Feldziigen dieses Herzogtum
und ketteten dessen Gebiet wieder enger an ihren «Staat». — Im Bereich
dieses Herzogtums Alemannien entwickelte sich wihrend des 7. Jahr-
hunderts aus kleinen Anfingen das schlie3lich bis zum Aarebogen (Aar-
Gau) reichende alemannische Bistum Konstanz.

751 wagte es Pippin der Kurze (f 768), der Sohn Karl Martells, den
merowingischen Schattenkonig abzusetzen und sich zum Kénig iiber das
Gesamtreich erheben zu lassen. Unter seinem Sohn Karl dem Grof3en
(768-814) erreichte der mit Hilfe einer eigentlichen Reichsaristokratie
beherrschte frinkische Staat seinen Hohepunkt. Schon unter Karls
Enkeln begannen jedoch die Reichsteilungen und die karolingischen
Familienkdmpfe, die schlieBlich iiber eine Dreiteilung (Vertrag von
Verdun 843) zur Scheidung in ein Westfriankisches und in ein Ostfrinki-
sches Reich (Vertrige von Mersen 870 und von Ribemont 880) fiihrten.

Im spiteren 8. Jahrhundert findet unsere weitere Landschaft als
«Aar-Gau»?? erste urkundliche Erwidhnung. Um die Mitte des 9. Jahr-
hunderts wurde dieser inzwischen auch in der westlichen Hilfte dichter
besiedelte Raum entlang der Napfbarriere in einen Unteren und einen
Oberen Aar-Gau geteillt. Wihrend all der erwahnten karolingischen
Reichsteilungen diirfte der ganze Aar-Gau stets zum Ostreich gehort
haben.

Reichsteilungen und Verbliihen des karolingischen Stammes riefen
gegen Ende des 9. Jahrhunderts lokale, nach autonomer Herrschaft
strebende Michte — die alten regionalen Geschlechter der Merowingerzeit
und die neue karolingische Reichsaristokratie — als Griinder von «Klein-
konigreichen» auf den Plan. Ich erwihne zwei: 1. Das Konigreich Hoch-
burgund (888), das sich unter der Herrschaft eines Zweiges des schwi-

22 751/768 (enthalten in Urkunde von 840): in pago (= Gau) Aregaua (QW I/1 Nr. 5
und 10). — 778: in pagello (= Kleingau) Aragougense (Solothurner UB I Nr. 2). -
795: in pago Argue (UB Abtei St.Gallen I 132 Nr. 140).
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bischen Geschlechts der Welfen iiber die vorwiegend romanischen Teile
der ehemaligen Maxima Sequanorum, iiber das Wallis und iiber Hoch-
savoyen ausbreitete, dessen Ostgrenze im Mittelland sich nach Ausein-
andersetzungen mit dem Herzogtum Alemannien schliefllich wieder an
der Napfschranke einpendelte. — 2. Das zur gleichen Zeit entstandene
Gebietsherzogtum Alemannien oder Schwaben, das unter einer rito-
alemannischen Dynastie (Hunfridinger /Burchhardinger) am Rande des
Ostreiches eine weitgehend autonome Stellung erringen sollte. — Diese
beiden karolingischen Nachfolgestaaten waren schwache, weitgehend auf
das Wohlwollen und das Einverstindnis der groflen Herren ihres Gebiets
angewiesene «staatliche» Gebilde.

2. Zur Siedlungsgeschichte und friihen Herrschaftsstruktur
im Unteren Aar-Gau

Fiir den weiteren Gang der Untersuchung richten wir unseren Blick
nur noch auf den Unteren Aar-Gau, d.h. die Landschaft zwischen Aare,
Reul} und Napfschranke (Murg-Roth-Napfmassiv).

Die nur angeténten lauten und blutigen Aktionen der Kénige und
groflen Herren des Frankenreiches zwischen 500 und 900 stehen in kras-
sem Gegensatz zu der sich in aller Stille vollziechenden Besiedlung
schwachbevoélkerter oder verédeter nordgallischer Raume durch Franken
und Alemannen. So liegen denn auch iiber den ungefihren Verlauf der
alemannischen Besiedlung des Unteren Aar-Gaus vom 6. bis 9. Jahr-
hundert keine schriftlichen Zeugnisse vor; wir kénnen uns dariiber fast
nur mit Hilfe der Beobachtungen archiologischer Funde und sprach-
geschichtlicher «Versteinerungen» ein ungefihres Bild machen.

Um die Anfinge Wohlens einigermaflen einstufen und in einen gré3eren
siedlungsgeschichtlichen Rahmen stellen zu kénnen, gehe ich knapp auf
die erwihnten archiologischen und sprachgeschichtlichen Probleme
ein. Zwei Grundtatsachen seien vorausgeschickt: 1. Die alemannische
Besiedlung darf man sich nicht als « Lawine» vorstellen; sie erfolgte
vielmehr « punktartig» an giinstigen Stellen — wobei der weitere Landes-
ausbau von diesen Siedlungspunkten aus vor sich ging. — 2. Die siedeln-
den Alemannen stieen neben dem noch mehr oder weniger intakten und
besetzten Kastell Vindonissa auf romanische zivile «Bevélkerungs-
taschen» im Aareraum (Lenz, Suhr, Olten, Murgeten, Langeten) und in
den siidlichen Seitentilern, so im Biinztal (Wohlen, Biinzen, Alznach bei
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Muri) und im Winental (Grinichen, Kulm, Reinach), ferner in der Ge-
gend von Luzern und lidngs der unteren kleinen Emme.

In der Archiologie des Frithmittelalters kennt man innerhalb des
wachsenden Frinkischen Reiches zwischen etwa 500 und 750 die Sitte
der Bestattung der Toten in reihenweise angeordneten Griiberfeldern
neben den Siedlungen. Anfénglich nur den Angehérigen der z.T. auch in
Kirchen beigesetzten Oberschicht, bald auch denjenigen der mittleren
und unteren Schichten wurden spezifische Beigaben (Trachtzubehor und
Schmuck, ferner den Minnern Waffen, eventuell Reitzubehér, den Frauen
Taschen und Haushaltgegenstinde) ins Grab mitgegeben. Studien iiber
Stil, Stilwandel und Stilzerfall der Verzierungen der Metallgegenstiinde
und des Schmucks lassen die Griber auf etwa ein Vierteljahrhundert
genau datieren. Beim derzeitigen Forschungsstand fillt auf, dal im
6. Jahrhundert alemannische Siedler im Osten bis iiber Ziirich (Turicum)
hinaus, im Westen bis Buchsiten-Oensingen vorgestolen waren, daf}
dagegen der Untere Aar-Gau, angesichts der Fundleere, noch kaum eine
alemannische Besiedlung aufgewiesen haben diirfte. Haben vielleicht die
Castra Vindonissense und «Altenburg» — in ersterem saf} ja erwiesener-
maflen wihrend der ersten Hilfte des 6. Jahrhunderts immer noch ein
Romanen-Bischof — vorderhand abschreckend gewirkt? Im 7. Jahr-
hundert dnderte sich die Situation rasch: Gegen 700 scheinen aleman-
nische Siedler eine siidliche Linie erreicht zu haben, die vom groflen
ReuBknie und von der Siidabdachung des Lindenbergs iiber das Gebiet
siidlich des Baldeggersees, knapp siidlich am Sempachersee vorbei,
scharf nach Nordwesten umbiegend — und damit die Napfbarriere neuer-
dings als trennend und siedlungsfeindlich demaskierend - in Richtung
Langeten/Langenthal verlief.

Mit den folgenden knappen Ausfithrungen wenden wir uns der Sied-
lungsgeschichte in sprachhistorischer Sicht zu. Die Germanistik hat sich
seit je mit der Deutung und Klassierung der Orts-, Gelinde- und Flur-
namen befallt. Besondere Bedeutung kommt dabei den schon eingangs
erwihnten Geldnde- und Ortsbezeichnungen der romanischen «Bevol-
kerungstaschen» zu, die in alemannischer Zunge bei der Ubernahme vor
800 bestimmte frithe Lautwandlungen (althochdeutsche Lautverschie-
bung zwischen 600 und 800) durchgemacht und hiufig die Endsilbe oder
den Endvokal verloren haben. Diese umgelauteten Romanennamen orien-
tieren uns iiber den Stand der alemannischen Besiedlung vor dem Ende
der Lautverschiebung. Naheliegende Beispiele: Vindonissa/Windisch,
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Sura/Suhr, Columbarium/Chulm (Kulm) und andere. Beim rein ale-
mannischen Namengut stechen aus einer Unzahl verschiedenster Na-
menbildungen einige Leit-Namenendungen heraus, so die frithen (mit
ehedem romanischen Orten vergesellschafteten) Orte auf -ingen fiir die
Friihzeit (500-700), und die spiten Orte auf -wilari/wil des ersten Lan-
desausbaus (600-800).

Echte alte -ingen-Orte?® vom Typus Vilmaringen/Villmergen finden
wir vorwiegend im Nordosten des Unteren Aar-Gaus. Es handelt sich bei
diesen -ingen-Namen noch nicht um eigentliche Ortsnamen, sondern um
eine Sammel- und Zusammengehorigkeitsbezeichnung der Insassen
(«bei den Leuten des NN»). Erst die etwas jiingere Namenbildung auf
-inghofen /ikon (Beispiel: Putinchova/Biittikon), bereits die Folge einer
internen Siedlungsausweitung (etwa 600-700), bringt einen eigentlichen
Siedlungsnamen («bei den Héfen der Leute des NN»), der die siidliche
Volksgrenze von 700 nicht iiberschritten zu haben scheint. In diese Zeit
gehoren zweifellos auch die «Wila»-Orte (Direktibernahme von roma-
nisch «Villa»).

Die Periode des intensivsten Landesausbaus, der weite, unbebaute
Gebiete innerhalb und auBlerhalb des frithen alemannischen Siedlungs-
raums erfallte, war die Zeit des massenhaften Aufkommens von Weilern
und Héfen, deren Namen aus einem althochdeutschen Eigennamen in
Genitivform und der Endung -wilari zusammengesetzt sind («das
wilari / der Weiler des NNw»). Beispiel: Petiwilare/Bettwil. Bei dieser
Namenendung handelt es sich um ein in merowingischer Zeit in Nord-
gallien aus der vulgirlateinischen Volkssprache iibernommenes Lehnwort
mit starker Strahlungskraft. Die urspriingliche Form lautete «villare»
(Gehoft, kleine Siedlung); aus dieser Basis heraus entwickelte sich die
Zugehorigkeitsformel «villaris» (das zum Villare Gehirige = Gebéude,
Umschwung, Rechte). Bei der Ubernahme der Form «villaris» durch
Franken und Alemannen glitt die Betonung des Wortes auf die erste
Silbe; so bildete sich in althochdeutscher Zeit « wilari», das sich schliel3-
lich zum mittelhochdeutschen Gattungswort «wiler» (Weiler) abschliff,
um im Spitmittelalter als «wile»/«wil» zu enden. — Der Zeit vor, mit
und nach der «wilari-Welle» gehéren alle iibrigen Siedlungen an, deren
Namen auf -wang, -bach, -hiisern, -au usw. enden.

23 Die zahlreichen -ingen-Orte (Hofe oder Weiler) im Siiden, auf der Siedlungsgrenze
von 700 und siidlich davon, sind eine Spéterscheinung und beriihren uns hier nicht.

63



Wenn schon von einer frithmittelalterlichen Siedlungslandschaft die
Rede ist, stellt sich auch die Frage, wie dieses Siedlervolk eigentlich
sozial gegliedert war: Setzte es sich mehrheitlich aus vollfreien, politisch
aktiven Grundeigentiimern zusammen, die im Verlaufe der Entwicklung
von den entstehenden Grundherrschaften unterjocht wurden (alte Lehr-
meinung), oder bestand die politisch aktive Schicht seit jeher nur aus
einer iiber eine breite Schicht von Grundholden gebietende Grundherren
und aus abhingigen Leuten des Konigs (neuere Lehrmeinung) ? Nach
meinem Dafiirhalten liegt die historische Wahrheit —mit landschaftlichen
Nuancierungen — ungeféihr in der Mitte: im flacheren Mittelland friithes
grundherrliches Ubergewicht, in Berg- und Waldgebieten ein bleibendes
Gemisch freier Herren und freier Bauern.

Da direkte Nachrichten iiber die Friihzeit fehlen, versuche ich das
Problem mit zugegebenermaflen sehr liickenhaftem archiologischem
Material anzugehen. Ausgangspunkt sei eine zur Analogie beigezogene
Urkunde der Abtei St.Gallen aus dem 8. Jahrhundert?!. Ein gewisser
Isanbard verkaufte 761 sein viterliches Erbgut in Stammheim, Ezwilen
und Basadingen, bestehend aus Bauernhiusern, Ackerfeldern, Wiesen,
Wildern und Wassernutzungen, ferner einem Horigen mit seinem Hof-
gut an das Kloster St.Gallen; als Kaufpreis erhielt er ein Reitpferd
(cavallus) und ein Kampfschwert (spada). Diese Urkunde zeigt uns, da@3
nur ein Reicher Streitrol und Schwert erwerben und halten konnte. Die
Tatsache des Pferdebesitzes manifestiert sich auch archéologisch in ge-
wissen Grabinventaren. Haufigste Zeugen sind Reitersporen, jeweils je
ein Sporn pro Bestattung: An fiinf Orten unseres weiteren Unter-
suchungsgebiets Unterer Aar-Gau fanden sich Griber des 7./8. Jahr-
hunderts mit je einem Sporn: Brugg (Rotes Haus), Birthard {(Inlauf),
Schéftland (Kirche), Sursee (Mariazell) und Kottwil (Seewagen). In
Seengen fand sich ein Grab mit einem silbertauschierten Pferdegeschirr.
Schéftland, Sursee-Oberkirch und Seengen sind Sitze von Urpfarreien,
die zweifellos von Vertretern der berittenen Oberschicht gegriindet wur-
den; Brugg war ein frither Herrschaftsmittelpunkt. Im 7./8. Jahrhundert
war unser Gebiet somit schon deutlich herrschaftlich geprigt. Die Plitze
Schéftland und Sursee mit ihren zweiten spiteren Reiterbestattungen
(spétere Sporen) lassen sogar auf eine gewisse Kontinuitit der Herr-
schaft schlieflen.

24 UB Abtei St.Gallen I Nr. 31.
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Die wenigen Urkunden iiber unsern Raum im 8./9. Jahrhundert
lassen am Rande des Unteren Aar-Gaus schon deutlich grundherrliche
Ballungen erkennen. Vor 778 hatte ein Bischof Rapertus, Bruder der
edlen Mianner Erlulfus und Cundbertus, das Klgsterlein Werith (Schénen-
werd) in der Pfarrei Gretzenbach gebaut und schlieSlich an Bischof
Remigius in Stralburg geschenkt. Die Sippe des Rapertus scheint iiber
bedeutenden grundherrlichen Einflufl im Raume von Schéonenwerd nérd-
lich und siidlich der Aare verfiigt zu haben, war wohl auch die Stifterin
der Peterskirche Gretzenbach?. — Das nahe Kélliken erscheint 864 als
bedeutender grundherrlicher Hof eines Groflen des Frankenreiches?¢,
sollte allerdings noch im gleichen Jahrhundert an das Kloster St.Gallen
iibergehen. — Uberall dort, wo St.Gallen frithen Besitz hatte, erhellt sich
fir uns blitzlichtartig die historische Landschaft, so auch fir die knapp
aullerhalb des Unteren Aar-Gaus gelegenen Gebiete von Langeten/Lan-
genthal BE und Rohrbach BE, wo wir auf grundherrliche Zentren des
9. Jahrhunderts stoflen®’. — Auch die Frithausstattung des Klosters
Luzern in der Gegend von Luzern, im Tal der unteren kleinen Emme
(Gegend von Malters, Littau usw.) und zwischen Albis und Reul} (Zen-
trum Lunkhofen) griindete sich auf Schenkungen bedeutenden grund-
herrlichen Gutes im Verlaufe des 9. Jahrhunderts 8.

Auch iiber das weite Zentralgebiet des Unteren Aar-Gaus besitzen wir,
trotz der Kargheit der Uberlieferung, ein Dokument, das einiges Licht
auf das Herrschaftsgefiige wirft. Zweifellos schon im 8. Jahrhundert
schuldeten zahlreiche konigsfreie Bauern im Unteren Aar-Gau eine ge-
normte, wohl «déffentlich-rechtliche» Geldabgabe («Militdrpflichter-
satz» ?) an den Konigshof Ziirich. Mit der Schenkung dieses Konigshofs
im Jahre 853 an die Fraumiinsterabtei Ziirich gelangten auch diese
Abgaben — rund 46’2 Schilling von 47 Orten — an die erwihnte geistliche
Stiftung. Wihrend der zweiten Hilfte des 9. Jahrhunderts hatten welt-
liche Grof3e 37 Schilling dieser Abgaben in 36 Orten usurpiert, was Ver-

anlassung gab zu einem ausfithrlichen Klagerodel?® («Fraumiinster-

25 Solothurner UB I Nr. 2.

26 UB Abtei St.Gallen II Nr. 502.

27 a.a.0. I Nr. 140, IT Nr. 487, 564, 650, 695.

28 QW I/1 Nr. 9 Ziffern 1-6.

29 QW II/2, 246 Nr. 1 (hier félschlich auf 924 datiert). Vgl. J.J. SiecrisT, Beitrige
zur Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte der Herrschaft Hallwil, in Argovia 64
(1952) 479 1.
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rodel»), der offenbar 893 abgefaf3t wurde. Der Rodel bezichtigt einige
kleinere Herrengruppen der Usurpation, so Cozpert und Thiepelin
(8"2 Schilling, 3 Malter Getreide und ein Lehen in 6 Orten) und Adalcoz
(1 Schilling und 1 Frischling in 2 Orten). Diese Wegnahmen — zusammen
mit zwei weiteren in Nebikon LU und Sigerswil LU — erscheinen jedoch
bescheiden neben den Usurpationen der miachtigen Frau Hiltpure, die
in 31 Ortschaften — vorwiegend im Norden und Osten des Gaus — 262
Schilling fiir sich beanspruchte. Diese Hiltpurc war vermutlich die dama-
lige Exponentin eines michtig ausgreifenden Grundherrengeschlechts,
dessen Hauptsitz wir im Zentrum des Unteren Aar-Gaus (méglicherweise
im oberen Winental) vermuten diirfen. Die Hiltpurc-Sippe stand zwei-
fellos im Zusammenhang mit der aar-gauischen Vorfahrenlinie der
spiateren Grafen von Lenzburg. — Der Fraumiinsterrodel wird uns im
folgenden Abschnitt und im dritten Kapitel noch eingehender beschiif-
tigen.

Der Untere Aar-Gau erweist sich somit schon im 8./9. Jahrhundert als
eindeutig herrschaftlich durchstrukturiert. Immerhin konnte sich auch
in den EinfluBbereichen der Groflen eine erhebliche Zahl freier kleiner
Grundeigentiimer bis ins Spitmittelalter hinein halten. — Es diirften
Vertreter der in Umrissen erkennbaren sozialen Oberschicht gewesen
sein, die im 7. Jahrhundert in ihren Einflu3gebieten die ersten Kirchen
bauen lieen und die Christianisierung der Landbevélkerung einleiteten.

Nicht vergessen wollen wir jedoch, dafl auch diese Grundherrenge-
schlechter in Erbfilllen die Realteilung kannten, dafl somit vor dem
Hochmittelalter mit seinen Burgen als Dauerwohnsitzen und mit der
beginnenden Herrschaftskonzentration sich solche Familienverbiande bei
ungiinstiger Konstellation nach wenigen Generationen wieder auflosten
und anderen Machtballungen Platz machten.

3. Zur frithmittelalterlichen Siedlungsgeschichte Wohlens
und seiner weiteren Umgebung

Die Ausfithrungen des Abschnitts iiber den Unteren Aar-Gau ver-
feinernd, konzentrieren wir unsere Bemithungen auf das engere Unter-
suchungsgebiet um Wohlen. Dabei miissen wir uns einige grundlegende
Tatsachen vor Augen halten:

1. Die Gegend von Wohlen gehorte zweifellos zum Randgebiet des
frithesten alemannischen Siedlungsraums im Unteren Aar-Gau.
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2. Es ist zu vermuten, dal} der spitere Dorfteil Wil in der Friihzeit
selbstindig war; wohl deshalb stie§ man hier auf anscheinend aleman-
nische Grabfunde. Urspriinglich war somit «Alt-Wohlen» auf das Gebiet
ostlich der Reul} beschriinkt. Die Verschmelzung beider Teile diirfte auf
das frithe Hochmittelalter (10. Jahrhundert) zuriickgehen.

3. Gemil} meiner Hypothese® scheint der Ortsname in der Frihform
«Wolon» zur Zeit der frihen Besiedlung des weiteren Raumes durch
Alemannen als Bezeichnung eines kleinen Reliktgebietes von Romanen
(Walen/Walchen) geprigt worden zu sein?®. Allerdings mul} dieses
«Wolon» schon vor etwa 750 unter Beibehaltung seines Namens im
Alemannentum aufgegangen sein, fanden sich doch anscheinend bei der
heutigen Kirche ebenfalls alemannische Griber.

4. Gemifl Ausweis der Acta Murensia (Griindungsgeschichte des Klo-
sters Muri, zusammengestellt um 1160)32 war das frithe Siedlungsgebiet
Wohlens (damals bereits Wil mitumfassend) mit iiber 50 Feuerstitten
um 1160 ein bedeutendes Bevilkerungszentrum. Trotzdem verfiigte das
Dorf iiber keine eigene frithe Orts- und Regionalkirche, vielmehr gehérte
sein Territorium noch im Hoch- und Spatmittelalter kirchlich zu drei
«Protektorenpfarreien», deren Siedlungsgrundlagen bedeutend kleiner
waren als diejenigen Wohlens: Villmergen, Niederwil und Gislikon. Der
Grund fiir diese merkwiirdige Tatsache diirfte darin zu suchen sein,
dafl Wohlen anscheinend zur «kritischen» Friihzeit kein Herrschafts-
zentrum eines Geschlechts des Hochadels, das Kirchen baute und Pfar-
reien griindete, war33,

Wir konnen der Frithzeit Wohlens nur niherkommen, wenn wir diese
vier Punkte dauernd im Auge behalten. Die Untersuchung dehne ich

30 Siehe in diesem Kapitel vorne im Abschnitt iiber die Romerzeit, S. 55.

31 Das 0 in «Wohlen» hat seine kurze geschlossene Aussprache bewahrt. — Andere
Meinung: E. FORSTEMANN, Altdeutsches Namenbuch, Ortsnamen 2 (Nachdruck
1969), 1419. Forstemann setzt hier Wolon zu wola = aufwiihlen (mhd. wuolla =
Schweinesuhle). Kurzes 6 in Wolon und langes 6 in wola lassen sich jedoch nicht
vereinen. In der dltesten urkundlichen Form von 1178 — Vuolon — sind zweifellos
«Vu» als «W» zu lesen, ohne eine Langung des «o» anzudeuten. Wolo als Personen-
name scheint nicht zugrunde zu liegen, da in diesem Fall etwa die Form «Wolen-
heim» vorausgegangen wiire. Dies ist eher unwahrscheinlich, sind doch echte -heim-
Orte im Aar-Gau dullerst selten.

32 Zu den Acta Murensia siehe im Kapitel iiber Wohlen im 11. und 12. Jahrhundert,
S. 76.

33 Siehe das Kapitel iiber Kirche und Zehnt, S. 227.
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wieder auf den schon fiir die Romerzeit abgesteckten Raum aus. Wie im
vorhergehenden Abschnitt stiitzt sich die Studie auf archiologische
Funde, auf die Ortsnamenkunde und auf die frithesten Urkunden.

Die frithmittelalterliche Archéologie hilft uns im erfalBten Raum nicht
viel weiter. Die vorwiegend auf den Nordteil des Biinztals beschrinkten,
einigermallen gesicherten alemannischen Grabfunde wurden mit einer
Ausnahme alle im 19. Jahrhundert gemacht; Fundberichte dieses Jahr-
hunderts scheinen keine vorzuliegen. Wir gehen in unserer Ubersicht
auch hier wieder von Norden nach Siiden.

1929 stie3 man bei StraBenarbeiten zwischen Wohlenschwil und Biibli-
kon auf alemannische Bestattungen mit Grabeinfassungen in zwei
Schichten (untere Schicht Bollensteine, obere Tuffstein). Im Grab 8,
vermutlich ein Frauengrab, fand sich — neben einer olivfarbenen Glas-
perle und einem nicht identifizierbaren Eisengegenstand — eine silberne
Brakteatenfibel3* (2,8 cm, auf Kupferunterlage), die ein Mischwesen
zeigt: Oberkorper: Weib mit Fligeln, Unterkérper: Vogelleib. Das
Ganze stellt eine weibliche Victorine dar — d@hnliche mythologische For-
men sind Sirenen und Harpien . — Bemerkenswert ist die Tatsache, daf3
ein stempelgleiches, etwas besser erhaltenes Stiick dieses Brakteaten
spiter in einem alemannischen Frauengrab in Kéngen am Neckar, Kreis
EBlingen (Wiirttemberg), stidéstlich von Stuttgart, gefunden wurde35, —
Das kleine Wohlenschwiler Grabfeld ist dem 7. Jahrhundert zuzuweisen.

Fir alle iibrigen gemeldeten alemannischen Grabfunde liegen keine
gedruckten Zeugnisse vor, sie werden lediglich in der von JAkoB HEIERLI
herausgegebenen archiologischen Karte des Kantons Aargau (Argovia
27/1898) erwihnt: In Hdgglingen stiel man beim Kellergraben im
Restaurant «Kreuz» auf ein Skelett mit langem Schwert innerhalb
grofJer Steinplatten mit rémischen Buchstaben. — In Niederwil kamen
oberhalb des Dorfes Skelette zum Vorschein, die in Steinkisten lagen.
Beigaben: Eisenschwerter und ein Tongefaf3.

Auch fiir Wohlen sind wir auf die Angaben HEIERLIS angewiesen. Er
schreibt kurz und biindig: «Alemannengriber fand man im Wil, dem
westlichen Teil des Dorfes, und zwischen dem Kirch- und dem Fried-

34 Brakteat: Im Frihmittelalter diinne, einseitig gepragte Edelmetallscheibe.

35 Unsere Heimat 5 (1931) 19f. (mit Photo). Jahrbuch SGU 21 (1929) 110.

36 Germania 43 (1965) 171: M. MARTIN, Eine stempelgleiche Parallele zur Brakteaten-
fibel von Kongen (Kreis Ellingen). - Zum Fund von Kéngen und dessen Bilddeutung
vgl. Germania 41 (1963) Text Seite 380, Bild Tafel 51 Abb. 1.
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hof.»37 Bei den Quellenangaben verweist er auf FERDINAND KELLERS
Beilagen zur archiologischen Karte der Ost-Schweiz, 1873, und auf eigene
ungedruckte urgeschichtliche Materialien. Mit Hilfe dieser Angaben kon-
nen wir wenigstens ungefihr feststellen, wann diese Grabkomplexe an-
geschnitten wurden: FERDINAND KELLER kennt nur die Griaber im Wil 38,
die somit vor 1873, also grob um die Mitte des 19. Jahrhunderts, aufge-
deckt wurden. Die Griber beim Kirchhof werden erst von HEIERLI an-
gefithrt, wurden somit zwischen 1873 und 1898, d.h. gegen Ende des
19. Jahrhunderts, gefunden.

Die Uberlieferung ist somit mehr als diirftig, zeigt aber immerhin, daB
der betrachtete Raum im 7. Jahrhundert zum Siedlungsgebiet der Ale-
mannen gehorte.

Versuchen wir anschlieBend dem Phinomen der alemannischen Be-
siedlung mit der sprachgeschichtlichen Methode niherzukommen. Dabei
diirfen wir nicht vergessen, dal das Auftauchen der Dérfer, Weiler und
Héfe in den Urkunden vor 1300 jeweils stark vom Zufall abhingig ist.
Namenformen der Ersterwihnungen (Jahrzahl in Klammern) werden
in der folgenden Studie den modernen Formen vorangesetzt3°.

Angesichts der Tatsache, daf die alemannische Besiedlung von Norden
her erfolgte, ist es nicht weiter verwunderlich, daf} die auf -ingen enden-
den Ortsnamenformen der Frithschicht (bis 700) auf den Nordteil be-
schrinkt blieben: Otwizingen/Othmarsingen (1189), Hekilingen/Hdgg-
lingen (1036), Vilmaringen/Villmergen (1185). — Um diese Zeit diirften
die romanischen -acum-Orte Bunzina[ch]/Biinzen (1259) und Alznach
[abgegangen, Gemeinde Muri] (1310/15) umgelautet worden sein. — Wie
wir bereits gesehen haben, wurde in dieser Friithzeit Wolon/Wohlen
(1179) als Wal{ch]en-Reliktgebiet ausgespart.

Siedlungsliicken wurden in diesem nérdlichen Raum vorerst mit
-inghofen-Orten, deren Namenendung sich zu -ikon abschliff, ausgefiillt

37 Argovia 27 (1898) 96.

38 F. KELLER, Beilagen zur archiologischen Karte der Ost-Schweiz (1873) 32: «Woh-
len»: Wyl, der westliche Dorfteil. Mehrere Griber.»

39 Da die Acta Murensia (um 1160) nur in einer Abschrift aus dem Ende des 14. Jahr-
hunderts vorliegen (StAAG 4947) und anzunehmen ist, dall der Abschreiber die thm
geliufigen Namenformen «modernisiert» hat, wurde auf deren Beniitzung als
namenkundliche Quelle verzichtet. - Um den Anmerkungsapparat nicht zu sehr
anschwellen zu lassen, verzichte ich auf die Belege fiir die Ersterwidhnungen; sie
finden sich fast durchwegs in UB Ziirich, QzSG 3 III, 14 und 15, QW I und II,
UB d. Sudl. Teile d. Kts. St.Gallen I.
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(bis nach 700). Es entstanden: Biblinchon/Biiblikon (um 1255), Han-
sickon/Hendschiken (1264), Totinchon/Dottikon (1179), Tintinchova/
Dintikon (Ende 9. Jahrhundert), Pullinchova/Bullikon (abgegangen,
Gemeinde Villmergen) (Ende 9. Jahrhundert), Bischinkon/Biischikon
(1343), Cozelinchon /Géslikon (1159), Anglincon/Anglikon (1263), Putin-
chova/Biittikon (Ende 9. Jahrhundert). Einer dieser -ikon-Orte hat das
Weiler- oder Hofstadium nie iiberschritten (Biischikon), ein anderer
ist frith abgegangen («Bullikon»). Das -inghofen-Suffix verlor siidlich
der Linie Géslikon—Biittikon seine Wirkkraft4., — Wihrend dieser
-inghofen-« Zwischenperiode» diirften die direkt auf romanisch «Villa»
zuriickgehenden Wila-Orte Wilo/Niederwil (1045), Wilo/Wil bei Wohlen
(Ende 9. Jahrhundert*') und Pozwila/Boswil (924) entstanden und
ebenso die Anfinge des -dorf-Orts Sarmarsdorf/Sarmenstorf (1173), des
-wang-Orts Teceranc/Tdgerig (1189)42 und des nach dem romanischen
Gemiuer genannten Orts Murahe/Muri (Ende 9. Jahrhundert) zu suchen
sein.

« Leitfossilien» der letzten wesentlichen Ausbauperiode (bis 800) sind
die -wilari-Orte, mit denen ein grofler Teil der noch bestehenden Sied-
lungsliicken ausgefiillt wurde. Nordlich des Frithsiedlungsgiirtels finden
sich Maganwilare/Mdgenwil (Ende 9. Jahrhundert), Eckwile/Eckwil
(um 1273), Woleeswilare/Wohlenschwil (Ende 9. Jahrhundert), westlich
dieses Altsiedelraums liegt Onpretiswilare/Ammerswil (Ende 9. Jahr-
hundert). — Siidlich der -inghofen-Grenze finden wir die -wilari-Orte
vorwiegend an und auf dem Lindenberg, wie Hilfiniswilare/Hilfikon
(Ende9.Jahrhundert) 43, Uzwile |Uezwil (1306), Petiwilare /Bettwil (Ende
9. Jahrhundert), Werdoltswile (abgegangen, Gemeinde Boswil) (1343),
Buttwile/Buttwil (1273), Geltwile/Geltwil (1273) und Isenbrechtswile/
Isenbergschwil (1282). Im Biinztal liegt allein Waltoswile/Waltenschwil
(1210). Im ReuBtal stoBen wir auf Hermoustwilare/Hermetschwil (1159)
und Rotolfswile/Rottenschwil (1281).

Wihrend und nach der -wilari-Epoche sind noch einige andere Orte
entstanden, die sich im Verlaufe der Jahrhunderte zu kleinen Dorfge-

40 Ausnahmen: Alahinchova/Alikon und Gennikon (abgegangen) [beide Gde. Sins]

41 Wieich am Ende dieses Abschnitts zeigen werde, diirfte das Wilo des 9. Jahrhunderts
kaum Niederwil bedeutet haben.

42 Vgl. das schon 831 genannte Farinwanch/Fahrwangen.

43 Das seltene Beispiel der spateren Anpassung einer urspriinglichen Namenform an
die spateren Siedlungsverhaltnisse.
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meinden auswachsen sollten: es handelt sich um Nezelinispah/Nesseln-
bach (Ende 9. Jahrhundert), Vischpach/Fischbach (1306), Walthusen/
Waldhiiusern (1306), Besemburron/Besenbiiren (1306), Werde/Werd
(1257), Arnestowo/Aristau (1153).

Das eher spit anzusetzende Nesselnbach wird schon Ende des 9. Jahr-
hunderts urkundlich erwihnt. Wir diirfen daraus schlieBen, dafl das
ganze bisher erorterte Siedlungssystem tatsiichlich zwischen 500 und 900
entstanden sein mul}. — Der Rest der Kleinsiedlungen, die das Weiler-
oder Hofstadium kaum mehr iiberschreiten konnten, diirfte in unserem
Untersuchungsgebiet in der Zeit nach 800 entstanden sein. Die Namen
dieser Orte tragen bereits weitgehend Flurnamencharakter. Von diesen
Spitsiedlungen haben sich zu ehemaligen Zwerggemeinden durchge-
mausert: Luplinswalde/Liipliswald (1178, abgegangen), Kalcherren/
Kallern (1306), im Bereich der heutigen Gemeinde Muri: Wey, Wili,
Hasli, Egg, in der heutigen Gemeinde Aristau: Althiusern und Birri. Im
Weiler- und Hofstadium steckengeblieben sind : Hembrunn ( Villmergen ),
Riiti/Riitihof (Hdgglingen ), Husen bei Anglikon (abgegangen), Biielis-
acker (Waltenschwil ), Hinterbiiel (Kallern ), Niesenberg (Kallern ), Wei-
enbach (Boswil),im Bereich der heutigen Gemeinde Muri: Langenmatt,
Oppisbiiel (abgegangen), Ittenthal (abgegangen), Tiirmelen.

Nach diesem Blick auf den erstaunlich vielfiltigen und schillernden
Siedlungsvorgang im Spiegel der Ortsnamen wenden wir uns der Urkun-
de zu, die uns frithesten Bericht iiber die untersuchte Gegend gibt; es
handelt sich um den schon im vorhergehenden Unterabschnitt iiber den
Unteren Aar-Gau beigezogenen « Fraumiinsterrodel» aus dem Ende des
9. Jahrhunderts 4.

Die in diesem Rodel aufgefithrten Leute leisteten, wie erwihnt, an
den Konigshof Ziirich, seit 853 im Besitz der Fraumiinsterabtei, eine ge-
normte, vermutlich «éffentlich-rechtliche» Geldabgabe (census). Die
Belastung einer Hofeinheit betrug «1 plenum» (6 Pfennig = 2 Schil-
ling). Es scheint, dal} diese Koénigszinserhife in Zinseinheberbezirke
eingeteilt waren.

Der hypothetische «Abgabenbezirk» im unteren Abachtal, mit dem
Schwerpunkt in Seon, reichte mit Migenwil (Maganwilare) und Wohlen-
schwil (Woleeswilare) bis in das Gebiet niordlich von Wohlen. — Unser
Dorf selbst lag im siidostlich anschlieBenden «Bezirk» zwischen Hall-

44 Quelle: Siehe Anm. 29, S. 65.
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wilersee und Reuf}, mit den Schwerpunkten in Fahrwangen und Bettwil :
26 ehemalige Konigsleute mit ihren Geteilen oder Genossen saflen in
diesem Raum auf 22 Héfen, verteilt auf Nesselnbach (Nezelinispah),
Wil bei Wohlen oder Niederwil (Wilo), Dintikon (Tintinchova), « Bulli-
kon» (Pullinchova, abgegangen, Villmergen), Hilfikon (Hilfiniswilare),
Biittikon (Putinchova), Bettwil (Petiwilare), Fahrwangen (Farinwanch)
und Schongau (Scongewe).

Es fillt auf, daB} in der Liste dieses « Bezirks» gerade die frithen -ingen-
Orte, wie Othmarsingen, Higglingen und Villmergen, fehlen. Die Ko6nigs-
zinsersitze beschrinken sich auf Orte des zweiten und dritten Siedlungs-
ausbaus (-inghofen und -wilari-Orte). Man kann sich fragen, ob die «ilte-
sten» Orte nicht schon in dieser Friihzeit regional-grundherrliche Stiitz-
punkte waren, die fiir neu anzusiedelnde, zweifellos mit Polizeifunktionen
in ihren Bereichen ausgestattete Kénigsleute keinen Platz mehr boten.

Wie schon im Abschnitt iiber den Unteren Aar-Gau erwiihnt, wurden
diese ehemaligen Kénigszinse gegen Ende des 9. Jahrhunderts zum
grof3ten Teil von lokalen oder regionalen Gewalthabern usurpiert. In
dem soeben umschriebenen «Bezirk» blieb das Fraumiinsterstift an-
scheinend von der Wegnahme der Zinse in Dintikon und Hilfikon/
Hilfiniswilare verschont. Vom Rest eignete sich die michtige Hiltpure,
die moglicherweise schon damals in Villmergen und Higglingen iiber
grundherrliche Zentren verfiigte, die Abgaben in Nesselnbach, «Wilo»
und « Bullikon », tibrigens auch in Méigenwil und Wohlenschwil, an. Auf
den ganzen Siidteil mit Abgaben in Biittikon, Fahrwangen, Bettwil und
Schongau legte die Michtegruppe Cozpert und Thiepelin die Hand %, —
Der Ubergang andie Fraumiinsterabteiund die spitere Usurpation der blo-
Ben Abgaben besagen natiirlich nicht, da} diese « censarii» gegeniiber der
koniglichen Verwaltung nicht doch gewisse Verpflichtungen beibehielten.

AbschlieBend gilt unser Hauptinteresse dem Ort « Wilo». Es stellt sich
die Frage, ob sich dieser Ortsname, der auf eine direkte Ubernahme von
romanisch «Villa» zuriickgeht, auf Wil bei Wohlen (1310 Wile) oder auf
Niederwil (1045 Wilo) bezieht ? Die Entstehung des Namens ist an beiden
Orten méoglich: Bei Wil/Wohlen erhoben sich noch im 14. bis 17. Jahr-
hundert aufstrebende Romanen-Mauern in der Briinishalde, die Veran-
lassung zum Flurnamen «Steinhiislen» gaben; bei Niederwil kann man
sich ebenfalls auf Romanen-Funde stiitzen. Ich habe mich aus folgenden

45 Dazu eigneten sie sich noch die Abgaben in Seon und Eschenbach LU an.
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‘Griinden fiir Wil bei Wohlen entschieden: Die meisten dieser Konigs-
zinser-Siedlungen sind keine Altkirch-Orte; bei einigen dieser Siedlun-
gen handelt es sich um véllig unbedeutende Orte, die frith wieder abge-
gangen sind?’ oder nie ein Weiler- oder Hofstadium iiberschritten
haben48 — dies wiirde durchaus auch auf Wil/Wohlen zutreffen. Ein wei-
terer Grund ist die Tatsache, dal ich in Wil/Wohlen eine hochmittel-
alterliche Nachfahrengenossenschaft des urspriinglichen Kénigszinsers
Tagepert zu erkennen glaube?®.

Das ganze Gebiet von Wohlen, das sonst erst in den Acta Murensia
(um 1160) und in einer Schiniser Urkunde von 1178 genannt wird, riickt
somit hypothetisch mit Wil in die Zone frithester urkundlicher Uber-
lieferung hinein. Gemil3 Interpretation der Acta Murensia miissen Alt-
Wohlen und Wil allerdings schon zu Beginn des 11. Jahrhunderts irgend-
wie organisatorisch vereinigt gewesen sein®. — Im Hochmittelalter scheint
im Wil ein mit der Guntrannsippe?® in Zusammenhang zu bringender
Atzo eine bedeutende Rolle gespielt zu haben; noch im 14. bis 16. Jahr-
hundert finden wir in diesem Raum die Flurnamen Atzenbach, Atzen-
matten, Atzensteg und Atzenweg.

Mit der zweifellos von den bedeutendsten hochmittelalterlichen
Wohler Grundherren (Kléster Muri und Hermetschwil) forcierten Um-
stellung von einer extensiven Feld-Gras-Wirtschaft auf den bedeutend
intensiveren Getreidebau in Monokultur entstanden im Hochmittelalter
ostlich und westlich der Biinz die beiden zusammenhingenden Zelg-
systeme Wohlens. — Uber die eigentliche Wohnsiedlung «Wohlen» sind
wir fiir die Frithzeit nicht orientiert. Immerhin ldft sich folgendes be-
merken: Alt-Wohlen und Wil waren noch im Spitmittelalter deutlich
voncinander getrennt. Alt-Wohlen selbst bildete kein geschlossenes
Haufendorf, sondern war deutlich geschieden in drei Siedlungskerne:
1. Raum des Murenser Fronhofs; 2. Raum des Hermetschwiler Frauen-
hofs (beide Hofe rund 500 Meter voneinander entfernt); 3. die Gruppe:
Raum der Kirche, obere Kdmpfengasse, Steingasse. In fritherer Zeit war
diese Unterteilung sicher noch stirker betont>°,

46 Einzige Ausnahmen: Muri (Murahe), Seengen (Seynga), Hochdorf LU (Hodorf).

47 Vgl. Pullinchova in der Nihe von Wil/Wohlen.

48 Vgl. die luzernischen Siedlungen Riidikon (Ruodilinchova), Ferren (Farrihchin),
Tempikon (Temprinchova), Gosserswil (Cozeriswilare) u.a.

49 Siehe das Kapitel: Wohlen im 11. und 12. Jahrhundert, S. 76.

50 Niheres im zweiten Teil im Kapitel iiber den Gemeindebann, S. 283 ff.
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SchlieBlich ist es nicht uninteressant, festzustellen, dal ein hoch-
mittelalterlicher SiedlungsvorstoB3 der Wohler Grundherren in das aus-
gedehnte Waldgebiet zwischen Biinztal und Reul3 zur Griindung der sich
allerdings verselbstindigenden, schon im Spétmittelalter wieder abge-
henden Siedlungen Liipliswald-Dorf bei Hermetschwil und Waltenschwil
und Liipliswald-Hof im Norden fiithrte5!.

51 Vgl. J.J. SteGrist, Zur Friihgeschichte des Bremgartner Stadtbanns westlich der
Reul}, in Unsere Heimat 42 (1968).

75



	Die frühe Zeit

